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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in den nächsten Jahren soll der neue Mobilfunkstandard 5G in Deutschland die Basis für eine 

umfassende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft legen. Die vielfältigen 

Anforderungen der unterschiedlichsten Industrien wird der neue Standard weitaus 

umfassender erfüllen können als bisherige Technologien. Vielfach höhere 

Übertragungskapazitäten, sehr geringe Latenzzeiten, flexible Bandbreiten für Up- und 

Downlink, sichere Datenübertragung, garantierte Datenraten über virtuelle Netzwerke, 

verteilte Server-Architekturen und eine hohe Ausfallsicherheit kennzeichnen diese 

Technologie. 

 

Ein wesentliches Anwendungsfeld des neuen Mobilfunkstandards in Deutschland ist die 

Automobilbranche. Nicht erst auf der Straße, sondern schon bei der industriellen Fertigung 

von Fahrzeugen wird eine leistungsfähige digitale Infrastruktur benötigt. Einhergehend mit 

dem ‚Internet der Dinge‘ (Internet of Things – IoT) werden automatisierte und effizientere 

Produktionsprozesse bspw. für die Echtzeitkontrolle und –steuerung zwingend notwendig. 

Zur Unterstützung der agilen Fertigung sind flexible leitungsungebundene 

Kommunikationstechnologien mit den durch die 5G-Technologie bereitgestellten 

Eigenschaften notwendig.  

 

Wir begrüßen das Ziel der Bundesnetzagentur, die Frequenzen im 26 GHz-Bereich für 5G 

zeitnah nutzbar und langfristig planbar zu machen. Denn das 26 GHz-Band ist - in Ergänzung 

zum 3,7 – 3,8 GHz-Band – wichtig, um das volle Potenzial von 5G für Industrie 4.0 

ausschöpfen zu können und damit die Zukunftsfähigkeit des Industrie- und 

Wirtschaftsstandorts Deutschland zu sichern. 
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Kommentierung des Anhörungsentwurfs zu ersten Erwägungen für die zukünftige Nutzung 

des 26-GHz-Bandes (24,25 - 27,5 GHz) 
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Das 26 GHz-Band ist für bestimmte Industrie 4.0-Anwendungen nötig, die hohe Bandbreiten 

und eine genaue Lokalisierung erfordern. Beispiele sind CoBots (Collaborative Robots) oder 

andere sicherheitsrelevante Funktionen im Zusammenspiel aus Mensch und Maschine.  

Ein flächendeckender Betrieb rein über das 26 GHz-Band innerhalb von Fabriken ist 

allerdings wirtschaftlich nicht sinnvoll, da die Ausbreitung von Funkwellen durch Gebäude 

und über die Ausdehnung einer ganzen Fabrik nicht bzw. nur mit einem sehr dichten Netz 

von Basisstationen möglich wäre. Daher sind niedrigere Frequenzbänder wie das 3,7-3,8-

GHz-Band in Verbindung mit Frequenzen im 26 GHz-Band notwendig, um sämtliche 

Industrie 4.0 Use Cases abzudecken.  

 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

Grundsätzlich sind die Anforderungen der Industrie an die Rahmenbedingungen für das 26 

GHz-Band ähnlich zu denen im 3,7 – 3,8 GHz-Band, z. B. Wirtschaftlichkeit, langfristige und 

planbare Zuteilung, Technologieneutralität, unbürokratische Verfahren (vgl. die 

Stellungnahme von Audi zum Vergabeverfahren zu lokalen und regionalen Frequenzen vom 

29. September 2018). 

Generell muss aus Sicht der Automobilindustrie unterschieden werden zwischen 

Anwendungen, die auf einem Grundstück / Werksgelände stattfinden, sog. lokale 

Campuslösungen, und möglichen (öffentlichen) Anwendungen, die über ein Grundstück 

hinausgehen. Hier muss der Grundsatz gelten, dass lokale Campuslösungen, wie sie in der 

Industrie benötigt werden, vereinfachte Verfahren erhalten und ausreichend geschützt 

werden. 

Antragsbearbeitung 

Aus Sicht der AUDI AG ist ein möglichst unbürokratisches Verfahren bei der Beantragung 

und Verlängerung der Lizenzen erstrebenswert. Dass ein elektronisches Verfahren mit 

entsprechender IT-Unterstützung erfolgen soll, ist daher positiv zu sehen. Die 

Bundesnetzagentur sollte aber auch prüfen, ob ein automatisiertes und digitales Verfahren 

perspektivisch eingeführt werden kann (z.B. auf Basis der sich in der Normung befindlichen 

Lösung bei ETSI TC RRS zu Temporary Spectrum Access / eLSA). 

Technologie- und diensteneutrale Zuteilung 

Zur Zukunftssicherung und im Sinne eines Technologiewettbewerbs muss die Möglichkeit 

gegeben sein, auch andere Funktechnologien als 5G in diesem Frequenzband nutzen zu 

können. Daher ist darauf zu achten, dass das Vergabeverfahren Technologien mit 

automatisierter und manueller Frequenzplanung umfasst. 
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Bandbreite 

Die Zuteilung in 200 MHz-Blöcken mit der Möglichkeit bis zu 800 MHz zu erhalten, erscheint 

angemessen. Ebenso wie der Vorschlag, bei Indoor-Anwendungen die maximale Bandbreite 

nicht zu beschränken. 

Vereinfachtes Verfahren 

Für industrielle Campus-Anwendungen sollte ein vereinfachtes Antrags- und 

Nachweisverfahren angewandt werden. 

Frequenznutzungskonzept 

Der Nachweis eines Frequenznutzungskonzepts sollte möglichst unbürokratisch / einfach 

gehandhabt werden, zumindest bei Anwendungsfällen, die sich auf einen lokalen Campus 

beziehen. 

Gebühren und Beiträge 

Business-Cases in der Automobilindustrie sind in der Regel langfristig angelegt und müssen 

sich über die Jahre rechnen. Die Gebühren für das Spektrum müssen daher so gestaltet sein, 

dass die Nutzung für die Unternehmen wirtschaftlich und langfristig planbar ist. Eine 

Berücksichtigung von Fläche und Anzahl der Frequenzblöcke ist angebracht. 

Fehlende Punkte in den Erwägungen der Bundesnetzagentur 

 Schutz von Campuslösungen: Der Fokus der Automobilindustrie liegt auf lokalen 

Campuslösungen zur industriellen Wertschöpfung. Ein Campus definiert sich über 

ein Gelände inkl. der darauf befindlichen Gebäude (= Lokal Indoor + Lokal Outdoor). 

Die Nutzung darf nur mit Zustimmung des Nutzers / Eigentümers erfolgen. Diese 

lokalen Campuslösungen müssen vor Interferenzen durch öffentliche, nicht 

grundstücksbezogene Angebote geschützt werden.  

 Lizenzierungszeitraum: Im Entwurf fehlen Angaben zum angedachten 

Lizenzierungszeitraum. Die Automobilindustrie ist auf langfriste Planungs- und 

Investitionssicherheit angewiesen. Um diese zu gewährleisten, schlagen wir einen 

Lizensierungszeitraum von mindestens 20 Jahren vor. 

 Transparenz über Zuteilungen: Die Verfügbarkeit des 26 GHz-Bandes kann ein 

wichtiger Standortfaktor werden, z. B. bei der Standortentscheidung beim Bau einer 

neuen Produktionsanlage. Daher müssen Unternehmen wissen, wo diese 

Frequenzen verfügbar sind. Dies sollte entweder transparent abrufbar sein (z.B. auf 

einer Website) oder es muss zumindest eine Stelle geben, die darüber Auskunft 

gibt. 

 Konkurrenz bei Beantragungen: Es gilt zu vermeiden, dass Dritte Frequenzen 

feindlich übernehmen und damit den lokalen Einsatz blockieren können, um z.B. 

Konkurrenten zu schädigen oder dies als Geschäftsmodell für sich sehen. Daher 
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sollten die Frequenzblöcke an eine bestimmte Fläche gebunden werden und eine 

Beantragung der Frequenzblöcke nur mit dem Einverständnis des Eigentümers 

dieser Fläche erfolgen können. 

 

Use Cases 

 

In der Produktion werden zahlreiche unterschiedliche Szenarien zur Anwendung kommen, 

die hohe Bandbreiten benötigen: So werden beispielsweise Roboter in Echtzeit, demnach mit 

der geringsten Latenz miteinander kommunizieren. Dabei kann ein Campus (Gesamtheit von 

Produktionshallen und Produktionsgelände) mehrere Tausend Roboter besitzen. Weiter 

werden Videoanwendungen, z.B. Werkerassistenz mit hoher Bandbreite bei gleichzeitig 

geringer Latenz in der gleichen Produktionshalle erfolgen. Ein weiteres Beispiel ist die 

Möglichkeit der Software-Befüllung von Fahrzeugen über 5G mit hohen Datenraten. In 

diesem Fall werden mehrere Hundert Fahrzeuge gleichzeitig kommunizieren.  

In den genannten Anwendungsfällen benötigt ein Kanal bereits 20/40 MHz, so dass die 

unterschiedlichen Anwendungsfälle nicht seriell abgearbeitet werden können, sondern 

parallel auf beispielsweise fünf Bändern à 20 MHz laufen. 

 

Die hier abgebildeten Use Cases sind jeweils für sich im Einzelnen betrachtet. Da in 

Produktionsumgebungen eine sehr hohe Vielfalt an Technologien mit Datenverbindungen 

existiert, ist die tatsächlich im Produktionsumfeld benötigte Anbindungsbandbreite eine 

vom Einzelfall abhängige Summe aus den hier genannten und weiteren Anwendungen, 

deren Spezifikation ebenfalls vom Einzelfall abhängig höher oder niedriger als die hier 

genannten Beispielwerte ist. 

 

Use Case 1: Fahrzeugdatenbetankung in der Linie 

Jedes Fahrzeug, das produziert wird, wird im Laufe des Produktionsablaufs mit der nötigen 

Software bespielt. Die Datenmenge, die nach aktuellem Stand anfällt, liegt bei ca. 50 GB in 

20 Minuten, also einer Downloadrate von knapp 330 Mbit/s.  

Bei einem produzierten Fahrzeug alle 1,5 Minuten sind ca. 14 Fahrzeuge gleichzeitig in der 

Datenbetankung, was auf einen Download-Datendurchsatz von insgesamt 4,6 Gbit/s hinaus 

läuft. Parallel dazu findet in derselben Zeit ein Daten-Upload von insgesamt 10 GB statt. 

Demgemäß werden hier 925 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit benötigt. 

Um während der Fahrzeugbetankung auch eine Echtzeitdiagnose der Systeme betreiben zu 

können, muss systemseitig eine maximale „Round-Trip-Latenz“ von maximal 50 ms 

sichergestellt werden. Dafür ist es nötig, pro Fahrzeug eine ausreichend große Menge 

Frequenzspektrum zu reservieren. 
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Use Case 2: Fahrzeugdaten-Update von produzierten Fahrzeugen im Außenbereich 

Der heutige und zukünftige Softwareanteil im Fahrzeug steigt stetig an. Bei autonom 

fahrenden Fahrzeugen ist dieser Softwareanteil auch kritisch in Bezug auf den Insassen- und 

Personenschutz. Darum ist hier die Aktualität der Daten von größter Wichtigkeit. 

 

Im Außenbereich eines Fahrzeugwerkes mittlerer Größe befinden sich ca. 1.000 Fahrzeuge. 

Der Fahrzeugzulauf ist von der Taktung der Produktion abhängig, ebenso wie der Transport 

der Fahrzeuge zu den Händlern, bzw. Exportterminals. D.h. auch hier gelten die 

Rahmenbedingungen wie im oben erläuterten Fall („Fahrzeugdatenbetankung in der Linie“).  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Arjen Kreis      Christian Ferstl 

(im Namen aller Kollegen des Kompetenznetzwerks 5G der AUDI AG) 

 


